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§ 16 Bgld. LKG Offentlichkeit der
Vollversammlung

Bgld. LKG - Burgenlandisches Landwirtschaftskammergesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.11.2024

(1) Die Sitzungen der Vollversammlung sind 6ffentlich. Die Vollversammlung kann die Offentlichkeit auf Antrag des
Vorsitzenden oder eines Viertels der anwesenden Mitglieder ausschlieRen. Vor der Beschlussfassung haben sich die
Zuhorer zu entfernen.

(2) Die Vornahme von Ton- und Bildaufnahmen bedarf der Bewilligung des Vorsitzenden.

In Kraft seit 16.07.2002 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 16 Bgld. LKG Öffentlichkeit der Vollversammlung
	Bgld. LKG - Burgenländisches Landwirtschaftskammergesetz


